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Gleichberechtigte Nutzung der neuen Synagoge Magdeburg durch die liberale jüdische 
Gemeinde 
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Der Oberbürgermeister 08.03.2022 

 
In der Sitzung des Stadtrates am 27.01.2022 wurde die nachfolgende Anfrage F0014/22 
gestellt: 
 
1. In welchem Stadium befinden sich die Planungen für den Bau der neuen Synagoge? Wurde 

eine Baugenehmigung beantragt? Wird ein Bebauungsplan aufgestellt? 

2. Warum ist bisher die liberale jüdische Gemeinde nicht in die Planungen einbezogen worden?  

3. Sind getrennte Eingänge, getrennte Räumlichkeiten etc. für die liberale jüdische Gemeinde 

sowie die orthodoxe jüdische Gemeinde geplant? Wie stellen sich diese Planungen dar? 

4. Wie soll die zukünftige gemeinsame und gleichberechtigte Nutzung der neuen Synagoge 

durch die liberale jüdische Gemeinde und die orthodoxe jüdische Gemeinde gewährleistet 

werden, sollten sie nicht gleichberechtigt bei der Bauplanung berücksichtigt werden? 

 
Die Stadtverwaltung nimmt wie folgt Stellung: 

 
1. Die entsprechende Baugenehmigung ist beantragt wurden. Für das Baugrundstück ist kein 
Bebauungsplan aufgestellt wurden. Deshalb erfolgt die Prüfung des Bauvorhabens auf 
Grundlage § 34 des Baugesetzbuches. 
 
2. Für die Planung ist nicht die Landeshauptstadt Magdeburg, sondern der Bauherr 
verantwortlich. Es ist uns nicht bekannt, ob der Bauherr die liberale jüdische Gemeinde in die 
Planung einbezogen hat. Für den Fall, dass die liberale jüdische Gemeinde nicht in die Planung 
einbezogen wurden ist, sind uns die Gründe nicht bekannt. 
 
3. Soweit ersichtlich sind in dem eingereichten Bauantrag keine getrennten Zugänge 
vorhanden. 
 
4. In Bezug auf die gemeinsame und gleichberechtigte Nutzung der neuen Synagoge durch die 
liberale jüdische Gemeinde und die orthodoxe jüdische Gemeinde liegen der Stadtverwaltung 
keine Angaben vor. 
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